
 

Der Landtag von Niederösterreich hat am 23. Oktober 2014 

beschlossen: 

 

Änderung des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1976  

(2. GVBG-Novelle 2014) 

 

Artikel I 

 

Das NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz 1976, LGBl. 2420, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Im § 4b Abs. 1 entfällt nach dem Wort „Gemeinderat“ der Beistrich und wird die 

Wortfolge „in Städten mit eigenem Statut vom Stadtsenat,“ ersetzt durch den 

Klammerausdruck „(in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat)“. 

 

 

2. § 6 lautet: 

„§ 6 

Nebenbeschäftigung, Nebentätigkeit 

 

(1) Nebenbeschäftigung ist jede Beschäftigung, die der Vertragsbedienstete außerhalb 

seines Dienstverhältnisses und einer allfälligen Nebentätigkeit (Abs. 7) ausübt. 

 

(2) Der Vertragsbedienstete darf keine Nebenbeschäftigung ausüben, die ihn an der 

Erfüllung seiner dienstlichen Aufgaben behindert, die Vermutung einer Befangenheit 

hervorruft oder sonstige wesentliche dienstliche Interessen gefährdet.  

 

(3) Der Vertragsbedienstete hat dem Bürgermeister jede erwerbsmäßige 

Nebenbeschäftigung unverzüglich schriftlich zu melden. Eine Nebenbeschäftigung ist 

erwerbsmäßig, wenn sie die Schaffung von nennenswerten Einkünften in Geld- oder 

Güterform bezweckt.  

 

(4) Eine Tätigkeit im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder in einem sonstigen 

Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person des privaten Rechts hat der 

Vertragsbedienstete jedenfalls zu melden. 
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(5) Die Ausübung einer aus den Gründen des Abs. 2 unzulässigen 

Nebenbeschäftigung ist vom Bürgermeister (in Städten mit eigenem Statut: vom 

Magistrat) unverzüglich mit schriftlicher Weisung zu untersagen. 

 

(6) Der Vertragsbedienstete bedarf für die außergerichtliche Abgabe eines 

Sachverständigengutachtens über Angelegenheiten, die mit seinen dienstlichen 

Aufgaben im Zusammenhang stehen, der Genehmigung des Bürgermeisters. Die 

Genehmigung ist zu verweigern, wenn nach Gegenstand und Zweck des Gutachtens 

dienstliche Interessen gefährdet werden. 

 

(7) Eine Nebentätigkeit liegt vor, wenn  

1. dem Vertragsbediensteten ohne unmittelbaren Zusammenhang mit den 

dienstlichen Aufgaben, die ihm nach diesem Gesetz obliegen, noch weitere 

Tätigkeiten für die Gemeinde in einem anderen Wirkungskreis übertragen 

werden, oder 

2. der Vertragsbedienstete auf Veranlassung des Dienstgebers eine Funktion in 

Organen einer juristischen Person des privaten Rechts ausübt, deren Anteile 

ganz oder teilweise im Eigentum der Gemeinde stehen.“ 

 

 

3. Im § 11 Abs. 2 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: der Stadtsenat, unbeschadet § 32 Z. 16 NÖ STROG, LGBl. 1026)“ 

eingefügt. 

 

 

4. Im § 11 Abs. 3 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: der Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

5. Im § 11 Abs. 4 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: der Stadtsenat)“ eingefügt. 
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6. Im § 12 Abs. 1 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck 

„(Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

7. Im § 15 Abs. 6 wird nach dem Wort „Einzelfall“ der Klammerausdruck „(in Städten mit 

eigenem Statut im konkreten Einzelfall: der Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

8. Im § 18a Abs. 1 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: vom Stadtsenat)“. 

 

 

9. Im § 18a Abs. 1 lit. a wird das Wort „Entlohungsgruppe“ durch das Wort 

„Entlohnungsgruppe“ ersetzt. 

 

 

10. Im § 19 lautet die Überschrift: 

„Teilbeschäftigung; teilweise Dienstfreistellung“ 

 

 

11. Im § 19 erhält der derzeitige Text die Bezeichnung Abs. 1. Folgende Abs. 2 bis 4 (neu) 

werden angefügt: 

„(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 32c Abs. 1 Z. 1 bis 3 können 

Vertragsbedienstete für mindestens vier Monate und höchstens zwei Jahre über Antrag 

um mindestens ein Viertel und höchstens die Hälfte der vereinbarten Wochendienstzeit 

vom Dienst freigestellt werden (Bildungsteilzeit). Die in der Bildungsteilzeit vereinbarte 

Wochendienstzeit darf zehn Stunden nicht unterschreiten. Die Bildungsteilzeit kann 

auch in Teilen vereinbart werden, wobei die Dauer eines Teils mindestens vier Monate 

zu betragen hat und die Gesamtdauer der einzelnen Teile innerhalb der Rahmenfrist, 

die mit Antritt des ersten Teils der Bildungsteilzeit zu laufen beginnt, zwei Jahre nicht 

überschreiten darf. Auf die Bildungsteilzeit sind die Bestimmungen des § 32c Abs. 2 

und 4 sinngemäß anzuwenden; § 32c Abs. 2 mit der Maßgabe, dass die 

Bildungsfreistellung höchstens im halben Ausmaß des nichtausgeschöpften Teils 
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vereinbart werden kann und die Mindestdauer der Bildungsfreistellung zwei Monate zu 

betragen hat. 

 

(3) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 32e Abs. 1 Z. 2 oder 3 können 

Vertragsbedienstete für mindestens einen Monat und höchstens drei Monate über 

Antrag bis auf ein Viertel der regelmäßigen Wochendienstzeit (§ 4b Abs. 1) vom Dienst 

freigestellt werden (Pflegeteilzeit). Auf die Pflegeteilzeit sind die Bestimmungen des 

§ 32e über die Freistellung zur Pflege eines pflegebedürftigen Angehörigen sinngemäß 

anzuwenden. 

 

(4) Im Falle einer Freistellung nach Abs. 2 oder 3 sind hinsichtlich der Berechnung der 

Entlohnung die Bestimmungen des Abs. 1 anzuwenden.“ 

 

 

12. Im § 24 Abs. 1 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: vom Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

13. Im § 24 Abs. 2 wird jeweils nach der Wortfolge „vom Gemeinderat“ der 

Klammerausdruck „(in Städten mit eigenem Statut: vom Stadtsenat)“ eingefügt und 

nach der Wortfolge „Der Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

14. Im § 26 Abs. 6 wird nach dem Wort „Gemeinderatsbeschluß“ der Klammerausdruck 

„(Stadtsenatsbeschluß)“ eingefügt. 

 

 

15. Im § 31a Abs. 5 wird nach dem Wort „Kindes“ die Wortfolge „oder eines 

pflegebedürftigen Angehörigen“ eingefügt. 

 

 

16. § 32 Abs. 5 lautet: 

„(5) Der Vertragsbedienstete hat die beabsichtigte Inanspruchnahme des 

Sonderurlaubes gemäß Abs. 4 spätestens zwei Monate vor dem voraussichtlichen 
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Geburtstermin bekanntzugeben. Die Dauer und den Beginn dieses Sonderurlaubes hat 

der Vertragsbedienstete spätestens eine Woche vor dem beabsichtigten Antritt 

bekanntzugeben und die anspruchsbegründenden sowie die anspruchsbeendenden 

Umstände unverzüglich darzulegen. Dieser Sonderurlaub endet vorzeitig, wenn der 

gemeinsame Haushalt mit dem Kind und der Mutter aufgehoben wird.“ 

 

 

17. Im § 32a Abs. 6 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: der Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

18. Im § 32a Abs. 8 entfällt das Wort „jeweils“ und wird nach dem Wort „Kalenderjahres“ 

die Wortfolge „vor der Dienstfreistellung“ eingefügt. 

 

 

19. Dem § 32a Abs. 8 wird folgender Satz angefügt: 

„Für künftige Anpassungen dieses Monatsbezuges gilt § 87 Abs. 2 GBDO, LGBl. 2400, 

sinngemäß.“ 

 

 

20. Im § 32b Abs. 1 Z. 1 wird das Zitat „§ 19“ durch das Zitat „§ 19 Abs. 1“ ersetzt. 

 

 

21. § 32c Abs. 1 lautet: 

„(1) Dem Vertragsbediensteten kann auf Antrag vom Gemeinderat (in Städten mit 

eigenem Statut: vom Stadtsenat) eine Dienstfreistellung zu Bildungszwecken 

(Bildungsfreistellung) gegen Entfall der Bezüge für die Dauer von mindestens zwei 

Monaten bis zu einem Jahr gewährt werden, wenn 

1. das Dienstverhältnis ununterbrochen sechs Monate gedauert hat, 

2. keine wichtigen dienstlichen Gründe entgegenstehen und 

3. der Vertragsbedienstete sich dazu verpflichtet, für die Dauer der 

Bildungsfreistellung den Anspruch auf Weiterbildungsgeld nach § 26 

Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 nachzuweisen. 
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Eine neuerliche Bildungsfreistellung kann erst vier Jahre ab Antritt der letzten 

Bildungsfreistellung (Rahmenfrist) vereinbart werden. Die Bildungsfreistellung kann 

auch in Teilen vereinbart werden, wobei die Dauer eines Teils mindestens zwei Monate 

zu betragen hat und die Gesamtdauer der einzelnen Teile innerhalb der Rahmenfrist, 

die mit Antritt des ersten Teils der Bildungsfreistellung zu laufen beginnt, ein Jahr nicht 

überschreiten darf.“ 

 

 

22. Im § 32c erhalten die Absätze 2 und 3 die Bezeichnung Abs. 3 und 4. § 32c Abs. 2 

(neu) lautet: 

„(2) Für die Dauer der Rahmenfrist nach Abs. 1 ist eine Vereinbarung über eine 

Bildungsteilzeit nach § 19 Abs. 2 unwirksam. Davon abweichend ist ein einmaliger 

Wechsel von Bildungsfreistellung zu Bildungsteilzeit zulässig, wenn die 

höchstzulässige Dauer der Bildungsfreistellung nicht ausgeschöpft wurde. Anstelle von 

Bildungsfreistellung kann für die weitere Dauer der Rahmenfrist Bildungsteilzeit 

höchstens im zweifachen Ausmaß des nichtausgeschöpften Teils vereinbart werden. 

Die Mindestdauer der Bildungsteilzeit hat vier Monate zu betragen.“ 

 

 

23. Im § 32d Abs. 1 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: vom Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

24. Im § 32d Abs. 6 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: der Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

25. Im § 32e lautet die Überschrift: 

„Freistellung zur Pflege eines behinderten Kindes oder  

eines pflegebedürftigen Angehörigen (Pflegekarenz)“ 
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26. § 32e Abs. 1 lautet: 

„(1) Dem Vertragsbediensteten ist vom Bürgermeister auf Antrag eine Freistellung 

unter Entfall der Bezüge zu gewähren, wenn er sich der Pflege  

1. eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten Kindes widmet, für das 

erhöhte Familienbeihilfe gemäß § 8 Abs. 4 des 

Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 gewährt wird, und seine Arbeitskraft 

aus diesem Grund gänzlich beansprucht wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur 

Vollendung des 45. Lebensjahres des Kindes, oder  

2. einer in § 32b Abs. 1 genannten Person mit Anspruch auf Pflegegeld zumindest 

der Stufe 3 nach § 5 Bundespflegegeldgesetz (BPGG) unter gänzlicher 

Beanspruchung seiner Arbeitskraft in häuslicher Umgebung widmet oder  

3. einer demenziell erkrankten oder minderjährigen, in § 32b Abs. 1 genannten 

Person mit Anspruch auf Pflegegeld ab der Stufe 1 nach § 5 BPGG widmet. 

Der gemeinsame Haushalt gemäß Z. 1 besteht weiter, wenn sich das behinderte Kind 

nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält.“ 

 

 

27. Im § 32e Abs. 2 wird das Zitat „Abs. 1“ durch das Zitat „Abs. 1 Z. 1“ ersetzt. 

 

 

28. „§ 32e Abs. 3 lautet: 

„(3) Der Antrag auf Gewährung der Freistellung gemäß Abs. 1 Z. 1 ist spätestens zwei 

Monate vor dem beabsichtigten Beginn zu stellen, wenn eine Freistellung von mehr als 

3 Monaten beabsichtigt ist. Eine Freistellung gemäß Abs. 1 Z. 2 und 3 hat mindestens 

einen Monat und höchstens drei Monate zu dauern und ist für jeden zu betreuenden 

Angehörigen grundsätzlich nur einmal zulässig. Bei einer Erhöhung des Pflegebedarfs 

um zumindest eine Pflegegeldstufe (§ 9 Abs. 4 BPGG) ist jedoch einmalig eine 

neuerliche Gewährung einer Freistellung gemäß Abs. 1 Z. 2 und 3 auf Antrag 

zulässig.“ 
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29. § 32e Abs. 5 lautet: 

„(5) Die Zeit der Freistellung gemäß Abs. 1 wird zur Hälfte für die Vorrückung in höhere 

Bezüge berücksichtigt. Darüber hinaus bleibt die Zeit der Freistellung zur Pflege eines 

behinderten Kindes, während der auch ein Anspruch auf Sonderurlaub gemäß § 32 

Abs. 2 oder 3 besteht, für alle Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses 

abhängen, voll wirksam.“ 

 

 

30. § 33 lautet: 

„§ 33 

Urlaubsersatzleistung 

 

(1) Einem Vertragsbediensteten gebührt anlässlich der Beendigung des 

Dienstverhältnisses eine Ersatzleistung für den noch nicht verbrauchten 

Erholungsurlaub, wenn er nicht unmittelbar in ein anderes Dienstverhältnis zur 

Gemeinde übernommen wird (Urlaubsersatzleistung). Die Urlaubsersatzleistung 

gebührt nur insoweit, als der Vertragsbedienstete das Unterbleiben des Verbrauchs 

des Erholungsurlaubs nicht zu vertreten hat.  

 

(2) Der Vertragsbedienstete hat das Unterbleiben des Verbrauchs insbesondere dann 

zu vertreten, wenn  

1. er ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt, 

2. er aus seinem Verschulden entlassen oder gekündigt wird, 

3. sein Dienstverhältnis vor dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter aus dem Grund 

des § 35 Abs. 2 wegen eines Anspruchs auf Leistungen aus den 

Versicherungsfällen des Alters endet. 

 

(3) Die Urlaubsersatzleistung ist für jedes Kalenderjahr, aus dem ein noch nicht 

verbrauchter und nicht verfallener Anspruch auf Erholungsurlaub vorhanden ist, 

gesondert zu bemessen. Das ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß beträgt jenen Teil 

des Vierfachen der Wochendienstzeit, die dem durchschnittlichen 

Beschäftigungsausmaß im jeweiligen Kalenderjahr entspricht. Das 

ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß wird unter sinngemäßer Anwendung des § 31a 



- 9 - 

Abs. 4 und 5 reduziert. Für das laufende Kalenderjahr reduziert sich weiters das 

ersatzleistungsfähige Urlaubsausmaß entsprechend dem Verhältnis der Dauer der 

Dienstzeit in diesem Kalenderjahr zum gesamten Kalenderjahr. 

 

(4) Die Urlaubsersatzleistung gebührt für jenen Teil des ersatzleistungsfähigen 

Urlaubsausmaßes, der nach Abzug des tatsächlich verbrauchten Erholungsurlaubs aus 

diesem Kalenderjahr verbleibt. Die Ersatzleistung für die verbleibenden 

Urlaubsstunden ist durch die Teilung des die Bemessungsgrundlage bildenden 

Betrages durch die 4,33fache Wochenstundenzahl gemäß § 4b Abs. 1 zu ermitteln. 

 

(5) Bemessungsgrundlage für die Urlaubsersatzleistung für das laufende Kalenderjahr 

ist der volle Monatsbezug (§ 7 Abs. 2) des Vertragsbediensteten im Monat der 

Beendigung des Dienstverhältnisses vermindert um eine allfällige Kinderzulage. Für 

die vergangenen Kalenderjahre ist die Bemessungsgrundlage der volle Monatsbezug 

im Dezember des jeweiligen Kalenderjahres jeweils vermindert um eine allfällige 

Kinderzulage.  

 

(6) Wurde bereits für das Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis endet, über den 

von Beginn dieses Kalenderjahres bis zum Ende des Dienstverhältnisses ermittelten 

aliquoten Jahresurlaub hinaus Urlaub konsumiert, ist dieser Übergenuss 

zurückzuerstatten, wenn das Dienstverhältnis aus den in Abs. 2 Z. 1 oder 2 genannten 

Gründen endet. Der aliquote Jahresurlaub ist im Verhältnis der in diesem Kalenderjahr 

zurückgelegten vollen Dienstwochen zur Zahl 52 zu ermitteln.“ 

 

 

31. §§ 33a und 34 entfallen. 

 

 

32.  § 35 Abs. 2 lautet: 

„(2) Dem schriftlichen Antrag des Vertragsbediensteten auf einverständliche Lösung 

des Dienstverhältnisses ist stattzugeben, wenn dem Vertragsbediensteten aus der 

gesetzlichen Pensionsversicherung ein Anspruch auf Leistungen aus den 

Versicherungsfällen des Alters oder der geminderten Arbeitsfähigkeit ab dem Zeitpunkt 

der Beendigung des Dienstverhältnisses zuerkannt wurde.“ 
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32a. Nach dem § 35 wird folgender § 35a eingefügt: 

 

„§ 35a 

Aus- und Weiterbildungskosten 

 

(1) Vertragsbedienstete haben der Gemeinde im Fall des Endens des 

Dienstverhältnisses durch einverständliche Auflösung (§ 35 Abs. 1 lit. b), Kündigung 

oder vorzeitige Auflösung die bis zum Beendigungszeitpunkt aufgewendeten Aus- und 

Weiterbildungskosten zu ersetzen, wenn diese den Betrag von € 2.500,– übersteigen. 

Der Ersatz der Aus- und Weiterbildungskosten reduziert sich pro vollendetem 

Kalendermonat des Dienstverhältnisses nach dem jeweiligen Monat der Beendigung 

der Ausbildung um ein Sechzigstel. Besteht die Ausbildung aus mehreren in einem 

sachlichen Zusammenhang zueinander stehenden Teilen, reduzieren sich die Aus- und 

Weiterbildungskosten mit Enden des letzten Teiles. 

 

(2) Wird die Aus- und Weiterbildung vom Vertragsbediensteten ohne triftigen Grund 

abgebrochen, so sind die bis zu diesem Zeitpunkt entstandenen Aus- und 

Weiterbildungskosten zu ersetzen. Dies gilt auch, wenn die Aus- und Weiterbildung 

aus Gründen, die vom Vertragsbediensteten zu vertreten sind, erfolglos beendet wird. 

 

(3) In berücksichtigungswürdigen Fällen insbesondere bei ausschließlichem oder 

überwiegendem Interesse des Dienstgebers an der zu absolvierenden Aus- und 

Weiterbildung kann der Bürgermeister bereits vor Beginn der Aus- oder Weiterbildung 

im Einzelfall  

1. abweichend von Abs. 4 einen geringeren Kostenersatz im Falle einer 

Beendigung gemäß Abs. 1 vorsehen oder 

2. von der Verpflichtung zum Ersatz der Aus- und Weiterbildungskosten überhaupt 

absehen. 

 



- 11 - 

(4) Der Ersatz der Aus- und Weiterbildungskosten entfällt insoweit, als 

1. die Aus- und Weiterbildung mehr als fünf Jahre vor Beendigung des 

Dienstverhältnisses geendet hat; Ausbildungsteile, die in einem sachlichen 

Zusammenhang zueinander stehen, enden mit ihrem letzten Teil; 

2. das Dienstverhältnis von der Gemeinde aus den im § 37 Abs. 2 lit. b, e, g oder h 

angeführten Gründen gekündigt wird; 

3. das Dienstverhältnis durch begründeten vorzeitigen Austritt (§ 39 Abs. 5) beendet 

wurde; 

4. die Rückerstattung ausnahmsweise eine unbillige Härte darstellt, wobei der 

Gemeinderat (in Städten mit eigenem Statut: der Stadtsenat) den Rückersatz 

teilweise oder zur Gänze nachsehen kann; 

5. der Vertragsbedienstete innerhalb von sechs Jahren nach der Geburt 

a) eines eigenen Kindes, 

b) eines allein oder gemeinsam mit dem Ehegatten an Kindes Statt 

angenommenen Kindes oder 

c) eines in unentgeltliche Pflege übernommenen Kindes,  

das im Zeitpunkt des Ausscheidens noch lebt, freiwillig aus dem Dienstverhältnis 

ausscheidet. 

 

(5) Die zu ersetzenden Aus- und Weiterbildungskosten setzen sich zusammen aus: 

1. dem Bruttobezug einschließlich Sonderzahlungen ohne Dienstgeberbeiträge in 

jenem Ausmaß, in dem die Aus- und Weiterbildung durch Freistellung von der 

Dienstleistung unter Fortzahlung der Bezüge ermöglicht wurde, 

2. den Kurs-, Schulungs- und Seminarkosten, 

3. dem Fahrtkostenersatz, 

4. den Lehrmittelkosten, 

5. den Reisegebühren, 

6. sonstigen Aus- und Weiterbildungskosten, die von der Gemeinde ersetzt, zur 

Verfügung gestellt oder aufgewendet wurden. 

 

(6) Bei der Berechnung der Frist nach Abs. 4 Z. 1 sind Zeiten eines Karenz- oder 

Sonderurlaubs unter Entfall der Bezüge, mit Ausnahme eines Karenzurlaubs nach den 

Bestimmungen der Mutterschutzgesetze oder dem NÖ Vater-Karenzurlaubsgesetz 

2000, LGBl. 2050, nicht zu berücksichtigen. 
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(7) Der Anspruch auf Ersatz der Aus- und Weiterbildungskosten verjährt nach drei 

Jahren ab der Auflösung des Dienstverhältnisses.“ 

 

 

33. Im § 38 Abs. 1 lautet die Tabelle: 

„weniger als 6 Monaten 1 Woche, 

6 Monaten 2 Wochen, 

1 Jahr 1 Monat, 

2 Jahren 2 Monate, 

5 Jahren 3 Monate, 

10 Jahren 4 Monate, 

15 Jahren 5 Monate.“ 

 

 

34. Im § 39 Abs. 2 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: den Stadtsenat, unbeschadet § 47 Abs. 2 lit. a NÖ STROG, 

LGBl. 1026)“ eingefügt. 

 

 

35. § 39 Abs. 3 lautet: 

„(3) Ist ein strafgerichtliches Urteil gegen einen Vertragsbediensteten ergangen mit 

dem eine Verurteilung wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer 

Handlungen zu einer Freiheitsstrafe erfolgt, so gilt das Dienstverhältnis mit dem 

Zeitpunkt der Rechtskraft des Urteiles als aufgelöst und jeder Anspruch aus dem 

Dienstvertrag als erloschen, wenn 

1. die verhängte Freiheitsstrafe ein Jahr übersteigt, 

2. die nicht bedingt nachgesehene Freiheitsstrafe sechs Monate übersteigt oder 

3. die Verurteilung auch oder ausschließlich gemäß den §§ 92, 201 bis 217, 312 

oder 312a StGB erfolgt ist. 

Das Dienstverhältnis endet im Fall der auch dann, wenn die Rechtsfolge der 

Verurteilung bedingt nachgesehen wurde.“ 
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36. Im § 41 wird nach dem Wort „Gemeinderates“ der Klammerausdruck „(in Städten mit 

eigenem Statut: des Stadtsenates)“ eingefügt. 

 

 

37. § 46 Abs. 2 Z. 1 lautet: 

„1. § 17a, § 32c und § 32e; § 19 Abs. 2 und 3 mit der Maßgabe, dass anstelle des 

Begriffs „regelmäßige Wochendienstzeit (§ 4b Abs. 1)“ der Begriff 

„Gesamtstundenanzahl pro Schuljahr (§ 46c Abs. 1), anstelle des Begriffs 

„verbleibende Wochendienstzeit“ der Begriff „verbleibende Unterrichtsverpflichtung“ 

und anstelle des Begriffs „vereinbarte Wochendienstzeit“ der Begriff „vereinbarte 

Jahresstunden“ tritt. § 19 Abs. 2 zweiter Satz ist nicht anzuwenden.“  

 

 

38. Im § 46b Abs. 4 wird nach dem Wort „Gemeinderat“ der Klammerausdruck „(in Städten 

mit eigenem Statut: der Stadtsenat)“ eingefügt. 

 

 

39. § 46d Abs. 2 Z. 4 lautet: 

„4. der Abschluss 

a) des jeweils ersten Studienabschnittes zweier Diplomstudien der Studienrichtung 

der Instrumental-(Gesangs-)pädagogik oder 

b) zweier Bachelorstudien der Studienrichtung Instrumental-(Gesangs-)pädagogik 

oder 

c) des ersten Studienabschnittes eines Diplomstudiums und eines 

Bachelorstudiums der Studienrichtung Instrumental-(Gesangs-)pädagogik oder 

d) des ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des Bachelorstudiums 

der Studienrichtung Instrumental-(Gesangs-)pädagogik und der Abschluss des 

ersten Studienabschnittes des Diplomstudiums oder des Bachelorstudiums der 

Studienrichtung Musik- und Bewegungserziehung oder“ 

 

 

40. Im § 46e Abs. 8 wird nach dem Klammerausdruck „(dem Verbandsvorstand)“ die 

Wortfolge „bzw. in Städten mit eigenem Statut: dem Stadtsenat“ eingefügt. 
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41. Im § 46h Abs. 4 wird nach dem Wort „Gemeinderates“ der Klammerausdruck „(in 

Städten mit eigenem Statut: des Stadtsenates)“ eingefügt. 

 

 

42. Im § 53 lautet die Überschrift: 

„Umgesetztes Unionsrecht“ 

 

 

43. Im § 53 wird im Einleitungssatz das Wort „Gemeinschaft“ durch das Wort „Union“ 

ersetzt. 

 

 

44. Dem § 53 wird folgende Z. 15 angefügt:  

„15. Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 

Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des 

Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates, ABl.Nr. L 335 vom 17. Dezember 2011, 

S. 1“ 

 

 

45. § 54 lautet: 

„§ 54 

Verweisungen 

 

Soweit in diesem Gesetz auf die nachfolgenden Bundesgesetze ohne nähere 

Fassungsbezeichnungen verwiesen wird, sind diese in den nachstehend angeführten 

Fassungen anzuwenden: 

 

1.  Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 (AlVG), BGBl. Nr. 609/1977 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 68/2014 

2.  Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG), BGBl.Nr. 31/1969 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 

3.  Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991 (APSG), BGBl. Nr. 683/1991 i.d.F. BGBl. I  

Nr. 71/2013 
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4.  Behinderteneinstellungsgesetz (BEinstG), BGBl. Nr. 22/1970 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 138/2013 

5.  Betriebliches Mitarbeiter- und Selbständigenvorsorgegesetz (BMSVG), BGBl. I.  

Nr. 77/2011 i.d.F. BGBl. I Nr. 42/2014 

6.  Bundesbezügegesetz (BBezG), BGBl. I Nr. 64/1997 i.d.F. BGBl. I Nr. 57/2014 

7.  Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamts zur 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung (BAK-G), BGBl. I Nr. 72/2009 

i.d.F. BGBl. I Nr. 65/2013 

8.  Eingetragene Partnerschaft-Gesetz (EPG), BGBl. I Nr. 135/2009 i.d.F. BGBl. I  

Nr. 179/2013 

9.  Entwicklungshelfergesetz, BGBl.Nr. 574/1983 i.d.F. BGBl. I Nr. 187/2013 

10. Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376/1967 i.d.F. BGBl. I Nr. 53/2014 

11. Führerscheingesetz (FSG), BGBl. I Nr. 2/1998 i.d.F. BGBl. I Nr. 52/2014 

12. Gehaltsgesetz 1956 (GehG), BGBl.Nr. 54/1956 i.d.F. BGBl. I Nr. 8/2014 

13. Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), BGBl. I Nr. 8/1997 i.d.F. BGBl. I  

Nr. 89/2012 

14. Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 (KOVG 1957), BGBl.Nr. 152/1957 i.d.F.  

BGBl. I Nr. 81/2013 

15. Mutterschutzgesetz 1979 (MSchG), BGBl.Nr. 221/1979 i.d.F. BGBl. I Nr. 138/2013 

16. Opferfürsorgegesetz, BGBl.Nr. 183/1947 i.d.F. BGBl. I Nr. 71/2013 

17. Schulpflichtgesetz 1985, BGBl.Nr. 76/1985 i.d.F. BGBl. I Nr. 48/2014 

18. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl.Nr. 60/1974 i.d.F. BGBl. I Nr. 134/2013 

19. Universitätsgesetz 2002 (UG), BGBl. I Nr. 120/2002 i.d.F. BGBl. I Nr. 45/2014 

20. Vertragsbedienstetengesetz 1948 (VBG), BGBl.Nr. 86/1948 i.d.F. BGBl. I 

Nr. 8/2014 

21. Zustellgesetz (ZustG), BGBl.Nr. 200/1982 i.d.F. BGBl. I Nr. 33/2013.“ 

 

 

46. Anlage B Z. 19 Abs. 13 lautet: 

„(13) Die Bestimmungen des Abs. 3 Z. 1 und 2 und Abs. 8 sind auf eingetragene 

Partner von Vertragsbediensteten nach dem Bundesgesetz über die eingetragene 

Partnerschaft (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG) sinngemäß anzuwenden.“ 
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47. In der Anlage B wird nach Z. 26 folgende Z. 27 angefügt: 

 

„27. Übergangsbestimmungen zur 2. GVBG-Novelle 2014, LGBl. 2420-66 

 

(1) Bei Vertragsbediensteten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des § 32a Abs. 8 in 

der Fassung der 2. GVBG-Novelle 2014 anlässlich einer Dienstfreistellung gemäß 

§ 32a Abs. 5 einen Monatsbezug im Ausmaß des Ruhebezuges erhalten, gilt der 

entsprechend § 32a Abs. 8 in der vor Inkrafttreten der Änderungen dieser Novelle für 

das laufende Kalenderjahr festgesetzte Monatsbezug als maßgeblicher Monatsbezug 

hinsichtlich der Anwendung des § 87 Abs. 2 GBDO, LGBl. 2400. 

 

(2) Bei Vertragsbediensteten, deren Dienstverhältnis vor dem 1. Jänner 2015 

begonnen hat, kommen anstelle der Urlaubsersatzleistung nach § 33 die vor 

Inkrafttreten dieser Novelle geltenden Bestimmungen über Abfindung und 

Entschädigung des Erholungsurlaubes (§§ 33, 33a und 34 in der Fassung 

LGBl. 2420-65) zur Anwendung. Eine Urlaubsersatzleistung gemäß § 33 gebührt nicht, 

wenn eine Abfindung oder Entschädigung des Erholungsurlaubes nach den §§ 33 oder 

33a in der Fassung LGBl. 2420-65 ausbezahlt wurde. 

 

(3) § 39 Abs. 3 Z. 3 ist bei Verurteilung wegen Straftaten, die ab dem Inkrafttreten 

dieser Bestimmung begangen wurden anzuwenden. 

 

(4) Die Bestimmungen des § 35a sind – unbeschadet bestehender Verpflichtungen 

zum Rückersatz - auf Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, die nach Inkrafttreten 

dieser Bestimmung beginnen, anzuwenden.“ 

 

 

Artikel II 

 

Artikel I Z. 1, 3 bis 8, 12 bis 14, 17, 23, 24, 34, 36, 38, 40 und 41 treten am 1. Jänner 2015 

in Kraft. 

 


